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Beratungsfolge Datum Zuständig Status 

Verwaltungs- und Sozialausschuss 18.01.2024 Kenntnisnahme nicht öffentlich 

Stadtrat 25.01.2024 Kenntnisnahme öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Beteiligungsbericht der Stadt Wilkau - Haßlau für das Jahr 2022 
 

Gesetzliche Grundlage 

§ 99 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 
(SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist 

  

 

Begründung 

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Wilkau-Haßlau ist für unsere Finanzlage von großer 
finanzieller Bedeutung. 
Der Beteiligungsbericht 2022 trägt dazu bei, einen Überblick über die mittelbaren und 
unmittelbaren Beteiligungen an Zweckverbänden und wirtschaftlichen Unternehmen zu 
erhalten. 
Die Stadt Wilkau-Haßlau kann bei der Beteiligung ihrer Aufgaben an Unternehmen und 
Zweckverbänden profitieren aber auch Risiken eingehen. 
Bis zum heutigen Tag hat die Stadt Wilkau-Haßlau nur Einnahmen aus der Beteiligung am 
Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“ erzielt 
 
 
Der Stadtrat nimmt die Informationsvorlage zur Kenntnis..  

  

 

Anlagen 
Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 mit den Anlagen 1 - 4 

   
 
 
 
 
Feustel 
Bürgermeister 
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